Fall 2: Immer widder dä FC

Der Staubsauger-Fabrikant K benötigt Bauteile für Staubsauger zur Produktion der Geräte. Um sich vor dem Kauf persönlich von der Qualität zu überzeugen besucht er am 25. 6.2003 die Fabrik des V. Bei der Besichtigung der Werkshalle wird die Kleidung des K durch Lackspritzer beschmutzt. Wie sich später herausstellt hatte der Arbeiter A des V eine Maschine falsch bedient, weil er in Gedanken noch bei der Aufstiegsfeier des 1. FC Köln war. Dadurch trat Farbe aus der Maschine aus, was zu oben genannter Konsequenz führte. Die Reinigungskosten für den Anzug des K betrugen 50 €.

Gleichwohl schließt K mit V am 1. 7.2003 einen Kaufvertrag über 100 Staubsauger-Bauteile. Da K aufgrund der unsicheren Nachfrageentwicklung auf dem Markt für Staubsauger nicht weiß, wann er die Bauteile benötigt, und die Lagerkosten gering halten möchte, wird vereinbart, dass V fünf Tage nach Abruf der Teile liefern soll. Am 01.08.2003 ruft K die Bauteile bei V ab. Nachdem dieser die vorrätigen Bauteile bis zum 11. 8. 2003 nicht geliefert hat, schaltet K seinen Rechtsanwalt R ein. R fordert V am 12. 8. 2003 per Mahnschreiben auf, die 100 Bauteile an K zu liefern. V liefert die Bauteile erst am 19. 8. 2003. Ohne anderweitige Beschaffungsmöglichkeit musste K die Produktion stoppen, wodurch ihm ein Schaden von 5.000 € entstanden ist. Die Kosten für das Mahnschreiben des R belaufen sich auf 30 €.

Fallfrage: Kann K von V Ersatz für die Reinigungskosten, den entstandenen Schaden und die Anwaltskosten für das Mahnschreiben verlangen?

Bearbeitervermerk: Deliktische Ansprüche sind nicht zu prüfen.

